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Festlegung Bezugspunkte
zur Bemessung der Wandhöhen und Abstandsflächen
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SCHUTZZONE
HOCHSPANNUNGSLEITUNG

     (§ 9 Abs.1 Nr1 BauGB; §§ 1-11 BauNVO

 

2. Maß der Baulichen Nutzung
      (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl GRZ ( Höchstgrenze)

Geschossflächenzahl GFZ ( Höchstgrenze)

     (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

 

 nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

 Baugrenze

     (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs.6 BauGB)

 
 

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs.6 BauGB)

 110 KV Freileitung (oberirdisch)
 mit Angabe der beidseitigen Schutzzone

nach BauGB i.V. mit BauNVO und PlanZVO 1990

1. Art der Baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

4. Verkehrsflächen

     

Zahl der Vollgeschosse

Verkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie
(öffentliche Straße)

II

 

 

 

Planzeichenerläuterung

Allgemeines Wohngebiet ( §4 BauNVO)

a abweichende Bauweise

Einfahrtbereich

0.35
0.60

 und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 24, 25 und Abs. 6 BauGB)

  
  
  
 

 Anpflanzen Bäume öffentlich

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen 

Anpflanzen Sträucher öffentlich

 Vorschlag Bäume privat

 
 

Vorschlag Sträucher privat

3
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 Vorschlag für Situierung des Baukörpers

 
 
 Bestehende Gebäude

 Flurstücksnummer

 
 Parzellennummer

  Parzellengröße 

Höhenlinien

 Nutzungsschablone
      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

WR Art der baul. Nutzung / Bauweise / Bauweise

Zahl der Vollgeschosse / Art der Vollgeschosse
Dachform / zul. Dachneigung / zul. Dachneigung
Dachform / zul. Dachneigung / zul. Dachneigung
Dachform / zul. Dachneigung / zul. Dachneigung
Dachform / zul. Dachneigung / zul. Dachneigung

GRZ     /    GFZ

  Firstrichtung variabel nach Vorgabe

 

a

  
 

SICHTDREIECK 

Sichtdreieck  

 

Sonstige Planzeichen

 

GA 

8. 

9. Ergänzende Planzeichen

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

Stellplätze 

Garagen

Stellplätze, Garagen und Gemeinschafts-
anlagen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,

Teil bisheriger Ausgleichsfläche 
BPL Südwest
wird im Rahmen der Bilanzierung 
BPL Gleitsweg ersetzt

ST 

 
 

H/B = 564 / 600 (0.34m²) Allplan 2024


